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Pfleger" seiner ehrend gedenken und an seine Arbeit erinnern dürfen. Während der

(T Jahre seines pfarranitlichen Wirkens hatte er reichlich Gelegenheit, Armut und

Not kennen zu lernen, und stets hat er sich in der praktischen Armenfnrsorgc
hervorragend detätigt. Ander Jahresversammlung der Hcklvriz.gemeuuiützipen Gesellschaft

1874 referierte er über: Tas Verhältnis von bürgerlicher und territorialer
Armenpflege. Er war ein überzeugter Vertreter der Vortrefflichkcit der bürgerlichen

Armenpflege. Und trotz der neueren Entwicklung, die immer mehr auf
die territoriale Armenpflege hindrängt, blieb er bei seiner Vorliebe für die

althergebrachte bürgerliche Armenpflege. Als man sich vor ea. 3 Iahren im Kanton
Zürich von feite der Armenpflegen um eine Revision des Armengefetzes im

Sinne der Staatsarmenpflege auf territorialer (Grundlage bemühte, hat er mit
Interesse einen dahin gehenden Entwurf studiert, aber sowobl den Gedanken der

Staatsarmenpflege, als auch der Territorialität mit Entschiedenbeit abgelehnt.
An der Jahresversammlung der Schweizer, gemeinnützigen Gesellsckiaft von 188l)

in Trogen finden wir ihn als Korreferenten über: Tas Recht der Armen ans

Unterstützung und die Unterstützungspflicht des Einzelnen und der Korporationen.
1892 veröffentlichte er eine lesenswerte Broschüre über: „Die Grenzen der Wobl-
tätigkeit in sozialer und sittlicher Hinsicht". I.KW verfaßte er: „Tos Armen-
Wesen der Stadt St. Gallen", eine wertvolle Schilderung der amtlichen und
Privaten Fürsorge in der Ttadt St. Gallen. - Kambli war Wohl der erste Pfarrer,
der sich mit der sozialen Frage beschäftigte und von der Notwendigkeit einer

durchgreifenden Umgestaltung der sozialen Verhältnisse überzeugt war.
Tem charaktervollen, wahrhaft vornehm denkenden edlen Manne werden wir

stets ein gutes Andenken bewähren. ^
Literatur.
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